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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1 Rechtsgrundlage

Die Stifterin erlåsst bei der Grttndung der Stiftung das vorliegende

Stift ungsreglement der Fundamenta Group lnvestment Foundation

gestützt auf Art. 12 der Statuten unter Berücksichtigung der recht-

lichen Vorgaben, der Anforderungen der Aufsichtsbehörde sowie

der Bestimmungen der Statuten.

Artikel 2 Zweck

Das Stiftungsreglement regelt die interne Organisation der Stif-

tung, die Rechte und Pflichten der Anleger sowie die Ausgabe,

Rücknahme und Berechnung des Wertes derAnsprüche. Es kon-

kretisiert im Rahmen der Statuten die Aufgaben der Organe und

die Rechnungsführung.

Artikel 3 Vermögen

1 Das Anlagevermögen kann in verschiedene, rechnerisch

selbstständig geführte und wirtschaftlich voneinander unab-

hångige Anlagegruppen ohne solidarische Haftung flir andere

Anlagegruppen aufgeteilt werden.

2 Die Kosten (insbesondere für Administration, Geschäftsfüh-

ru ng, Portfol iomanagement, Kauf- u nd Verkaufstra nsaktionen

und Vertrieb) werden grundsätzlich den einzelnen Anlagegrup-

pen des Anlagevermögens im Verhältnis ihres Anteils zum Ge-

samtvermögen belastet, soweit sie nicht eine bestimmte Anla-
gegruppe betreffen.

3 Die zum VermÖgen der Stiftung gehörenden Sachen und

Rechte dürfen grundsätzlich weder mit Pfandrechten belastet

werden noch zur Sicherstellung übereignet werden. Es gelten

aber die folgenden Ausnahmen.

a Die Belehnung von Grundstücken ist zulässig. Dabei gelten

die Regelungen gemäss Art, 27 Abs. 5 bis 7 der ASV.

b ln allen FËillen dürfen Sicherheiten zu Lasten einerAnlage-
gruppe nur zur Besicherung von Verbindlichkeiten dersel-

ben Anlagegruppe eingeräumt werden. Das Stammvermö-

gen darf nie zur Sicherstellung herangezogen werden.

II ORGANISATION

Artikel 4 Anleger

I Nur die in Art. 3 Abs. 'l der Statuten definierten Einrichtungen

und Personen kÖnnen Anleger der Stiftung werden. Als Anle-
ger zugelassen sind Einrichtungen von Unternehmen mit

Wohnsitz, Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz und ihnen

nahe stehenden Unternehmen, sofern die Mittel der Einrich-

tung dauernd und ausschliesslich der Personalvorsorge die-

nen. Dabei handelt es sich namentlich um Vorsorgeeinrichtun-

gen des privaten und öffentlichen Rechts, Freizügigkeitsein-

richtungen, die Auffangeinrichtung, der Sicherheitsfonds, Anla-

gestiftungen, Finanzierungsstiftungen, Bankstiftungen im Rah-

men der Såule 3a und patronale Wohlfahrtsfonds, wenn ihre
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Mittel dauernd und ausschliesslich der Personalvorsorge die-

nen. Ebenfalls als Anleger zugelassen sind von der FINMA be-

aufsichtigte Personen, die kollektiVe Anlagen verwalten (etwa

Fondsleitungsgesellschaften für von ihnen verwaltete Anlage-

fonds), sofern sie bei der Stiftung ausschliesslich und nach-

weislich Vermögenswerte anlegen, die aus kollektiven Anlagen

stammen, deren Anlegerkreis auf die in Art. 3 Abs. 1 lit. a der

Statuten genannten Einrichtungen beschränkt ist.

2 Zur Aufnahme als Anleger bedarf es eines schriftlichen Bei-

trittsgesuchs, in welchem der künftige Anleger seine Qualifika-

tion als zulässigerAnleger gemäss Art. 4 Abs. 1 nachweist, die

Kenntnisnahme von Statuten, Stiftungsreglement, Anlagericht-

linien, Organisationsreglement, Gebührenreglement (gemein-

sam die Stiftungssatzungen) und Prospekt bestätigt und sich

zum Enruerb von mindestens einem Anspruch verpflichtet oder

für den Fall seiner Aufnahme eine verbindliche Kapitalzusage

abgibt. Die Geschåftsführung entscheidet abschliessend, ob

die Voraussetzungen für den Beitritt gegeben sind. Sie kann

die Aufnahme als Anleger ohne Angabe von Gründen ableh-

nen.

3 Mit der Aufnahme als Anleger werden die Stiftungssatzungen

gegenriber dem Anleger verbindlich, die diesem spätestens bei

der Zeichnung in der gültigen Fassung übergeben werden

müssen. Die Anleger anerkennen insbesondere die Anlage-

richtlinien derjenigen Anlagegruppen, in welche sie investie-

ren.

4 Die Stiftung ist gestützt auf die massgeblichen rechtlichen

Grundlagen berechtigt, die Stiftungssatzungen jedezeit durch

Beschluss des zuständigen Organs zu ändern oder zu ergän-

zen, respektive þei der Aufsichtsbehörde entsprechende An-

derungen oder Ergänzungen zu beantragen. Erachtet ein An-

leger eine solche Anpassung der Stiftungssatzungen im Ein-

zelfall als unzulässig, hat er dies dem Stiftungsrat innerhalb

von zwei Monaten nachdem er Kenntnis von der Anpassung

erlangt hat oder håtte erlangen können, schriftlich mitzuteilen

oder nach abschlËigigem Entscheid durch den Stiftungsrat

beim zuståndigen Gericht innerhalb derselben Frist auf Fest-

stellung der Nichtigkeit der Satzungsanpassung zu klagen.

Diese Regelung gilt nur für den Fall, dass der Vertreter des

Anlegers die entsprechende Satzungsanpassung an der Anle-

gerversammlung ausdrücklich abgelehnt hat. Unterlässt der

Anleger die fristgerechte Mitteilung oder Klageerhebung, darf

die Stiftung davon ausgehen, dass sich der Anleger mit den

angepassten Stiftungssatzungen stillschweigend einverstan-

den erklärt.

5 Der gemäss Abs. 2 eruvorbene Anlegerstatus erlischt nach Ab-

tretung bzw. Rücknahme sämtlicher Ansprtiche.

6 Falls die Voraussetzungen gemäss Abs. 1 nicht mehr erfüllt

sind, müssen betroffene Anleger ihre Ansprüche zur Tilgung

an die Stiftung zurückgeben. Die Stiftung hat das Recht, peri-

odisch vom Anleger eine schriftliche Beståtigung einzuholen,



dass die Voraussetzungen nach Art. 4 Abs. 1 erfüllt sind. Sie 5

kann nötigenfalls eine Zwangsrückgabe der Ansprüche durch-

führen.

6ArtikelS Anlegerversammlung

1 Die ordentliche Anlegerversammlung tritt auf schriftliche und/

oder elektronische Einladung des Stiftungsrates oder des Prä-

sidenten des Stiftungsrates längstens innert 6 Monaten nach

Abschluss des Geschäftsjahres zusammen. Die Einladung

samt den Traktanden und Anträgen des Stiftungsrates erfolgt

mindestens 20 Tage vor dem Versammlungsdatum.

2 Ausserordentliche Anlegerversammlungen können schriftlich

unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der An-

träge von einem oder mehreren Anlegern, die zusammen An-

sprüche im Umfang von mindestens 10% des Anlagevermö-

gens besitzen, von einem Drittel der Mitglieder des Stiftungs-

rates oder von der Revisionsstelle verlangt werden. Ausseror-

dentliche Anlegerversammlungen sind innert angemessener

Frist, längstens innert 60 Tagen nach Eingang des Begehrens,

abzuhalten.

3 Die Anzahl Stimmen eines Anlegers entspricht der Anzahl

stimmberechtigterAnsprüche multipliziert mit dem von der Stif-

tung zuletzt ausgewiesenen lnventanrvert der Ansprr¡che ge-

mäss Art. 13 Abs. 3.

4 Anleger, die (noch) keine Ansprüche halten, sondern lediglich

Kapitalzusagen abgegeben haben, sind an der Anlegerver-

sammlung teilnahme-, aber nicht stimmberechtigt.

5 Stellvertretung durch einen anderen Anleger oder einen durch

die Stiftung eingesetzten unabhängigen Stimmrechtsvertreter

ist mittels schriftlicher Vollmacht zulässig.

6 Der Präsident des Stiftungsrates führt den Vorsitz; im Falle sei-

ner Verhinderung führt ein anderes Mitglied des Stiftungsrates

den Vorsitz.

7 Die Mitglieder des Stiftungsrates sind berechtigt, an der Anle-

gerversammlung mit beratender Stimme teilzunehmen.

Artikel 6 Stiftungsrat

1 Die von der Anlegerversammlung gewählten Mitglieder des

Stiftungsrates werden für eine Amtsdauer von drei Jahren bis

zur jeweiligen nächsten ordentlichen Anlegerversammlung ge-

wählt. Wiederwahl resp. eine erneute Ernennung ist zulåssig.

Die Mitglieder können jedezeit zurücktreten. Als Ersatz ge-

wählte Mitglieder treten in die Amtszeit der zurückgetretenen

Mitglieder ein.

2 Der Stiftungsrat konstituiert sich selbst. Er vertritt die Stiftung

nach aussen und bestimmt die zeichnungsberechtigten Perso-

nen und die Art ihrer Zeichnungsberechtigung.

3 Der Stiftungsrat tritt nach Bedarf, mindestens aber einmal pro

Quartal, zusammen. Jedes Mitglied des Stiftungsrates kann

die Einberufung einer Sitzung verlangen.

4 Der Stiftungsrat ist beschlussfåhig, sofern mehr als die Hälfte

seiner Mitglieder anwesend ist.

Der Stiftungsrat entscheidet unter Vorbehalt von Abs. 6 mit ein-

facher Stimmenmehrheit. lm Falle der Stimmengleichheit ver-

fügt der Vorsitzende rlber den Stichentscheid.

Über den Erlass und die Anderung von Spezialreglementen

wie dem Organisationsreglement, den Anlagerichtlinien, dem

Reglement zur Vermeidung von lnteressenkonflikten und den

Gebührenreglementen entscheidet der Stiftungsrat mit einer

Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. Die ent-

sprechenden Spezialreglemente können überdies weitere Be-

schlüsse des Stiftungsrats vorsehen, die nur mit einer Mehrheit

von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen gefasst werden

können.

Beschlüsse auf dem Zirkularweg sind zulässig, sofern kein Mit-

glied des Stiftungsrates innerhalb von 10 Tagen seit Erhalt des

entsprechenden Antrags die mündliche Beratung an einer Stif-

tungsratss¡tzung wünscht. Über gefasste Beschlüsse ist ein

Protokoll zu verfassen.

Die Mitglieder des Stiftungsrates haben im Falle von lnteres-

senkonflikten in den Ausstand zu treten. Das Reglement zur

Vermeidung von lnteressenkonflikten bestimmt die Einzelhei-

ten.

Artikel 7 Geschäftsführung und internes Kontrollsystem

(tKS)

1 Die Geschåftsführung und Abwicklung der laufenden Ge-

schäftstËitigkeit wird vom Stiftungsrat an Dritte delegiert. Der

Stifturlgsrat schliesst mit den Dr¡tten elnen schriftlichen Vertrag

ab.

2 Details zum Aufgabenbereich sowie zur Aufbau- und Ablaufor-

ganisation der Geschåftsführung werden im Organisationsreg-

Iement festgehalten. Der Stiftungsrat sorgt für eine laufende

Überwachung der Geschåftsführung bzw. der delegierten Auf-

gaben und eine regelmässige Berichterstattung; in dringenden

Fällen ist ihm umgehend Bericht zu erstatten.

3 Der Stiftungsrat bestimmt die Grundsätze für und implemen-

tiert ein internes Kontrollsystem (lKS), welches insbesondere

geeignete Prozesse zur ldentifikation, Messung, Bewertung,

Beurteilung und Kontrolle der durch die Stiftung eingegange-

nen Risiken definiert. Die Prozesse werden schriftlich doku-

mentiert. Delegiert der Stiftungsrat die Geschäftsführung ge-

mäss Abs. 1 an Dr¡tte, kann er diese Dritten auch mit der Um-

setzung und Durchführung des IKS beauftragen.

Artikel I Anlageausschuss

1 Der Stiftungsrat kann einen Anlageausschuss pro Anlage-

gruppe oder einen Anlageausschuss für mehrere Anlagegrup-

pen einsetzen. Ein Anlageausschuss entscheidet im Rahmen

der fur die jeweilige Anlagegruppe gült¡gen Anlagerichtlinien

und seiner Kompetenzen über die Anlage des Anlagevermö-

gens bzw. stellt Antrag an den Stiftungsrat, sofern das Ge-

schäft seine Kompetenzen überschreitet.

7
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2 Details zum Aufgabenbereich sowie zur Aufbau- und Ablaufor-

ganisation der Anlageausschüsse werden im Organisations-

reglement festgehalten.

III ANLAGEN

Artikel 9 lmmobilien-Anlagegruppen

I Der Stiftungsrat beauftragt mindestens zwei natürliche Perso-

nen oder eine juristische Person mit Sitz in der Schweiz mit der

lmmobilienschätzung. Die Schätzungsexperten haben sämtli-

chen von der Gesetzgebung r¡ber die berufliche Vorsorge und

der Praxis der AufsichtsbehÖrden gestellten persönlichen und

fachlichen Anforderungen zu genügen. Namentlich geniessen

sie einen guten Ruf und verfügen nach Ausbildung und Erfah-

rung uber die notwendigen Fåhigkeiten zur Bewertung von

schweizerischen lmmobilien.

2 Die Schåtzungsexperten werden jeweils fur ein Jahr beauf-

tragt. Eine Verlängerung des Auftrags ist mðglich.

3 Die Stiftung låsst den Wert der lmmobilien einmal jährlich

durch die Schätzungsexperten schåtzen. Der geschätzte Wert

kann für den Rechnungsabschluss übernommen werden, so-

fern keine ersichtlichen wesentlichen Anderungen seit der

Schätzung eingetreten sind. Die Besichtigung von lmmobilien

durch einen Schätzungsexperten muss alle drei Jahre erfol-

gen.

4 Die Bewertung von Bauvorhaben erfolgt gemäss Art. 41 Abs.

5 ASV.

5 Übernimmt der Stiftungsrat die Schätzungswerte nicht in die

Jahresrechnung, so ist dies gegenüber der Anlegerversamm-

lung und der Revisionsstelle zu begründen.

6 Vor dem Erwerb und dem Verkauf von lmmobilien sowie vor

deren Übertragung auf eine andere Anlagegruppe ist vorgän-

gig eine Schätzung durch die Schätzungsexperten vorzuneh-

men. Vordem Verkauf von lmmobilien oderderen Übertragung

auf eine andere Anlagegruppe ist eine Schåtzung allerdings

nicht erforderlich, wenn seit der letzten periodischen Schåt-

zung gemäss Art. 9 Abs. 3 oder der Schätzung nach Fertigstel-

lung eines Bauvorhabens gemåss Art. 9 Abs. 4 weniger als

drei (3) Monate verstrichen sind und nach Ansicht des Stif-

tungsrates keine ersichtlichen wesentlichen Anderungen ein-

getreten sind. Für diese Schätzungen besichtigen die Schät-

zungsexperten die lmmobilien. Eine Veråusserung unter oder

ein Erwerb über dem Schätzungswert ist gegenüber der Revi-

sionsstelle zu begründen.

7 Erfolgt der Eruerb im Rahmen einer Sacheinlage nach Art. 11,

ist der Schätzungswert zusåtzlich durch einen qualifizierten,

unabhångigen Schåtzungsexperten eines mit der Erstschät-

zung nicht beauftragten Unternehmens zu prüfen. Die Revisi-

onsstelle prüfi das ordnungsgemässe Vorgehen in Überein-

stimmung mit den Bestimmungen von Art. 20 Abs. 2 und 3 und

Art. 41 Abs. 4 ASV.
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Artikell0 Bewertungsmethoden

I Die zu ermittelnden Marktwerte der Anlagen werden nach all-

gemein anerkannten Richtlinien und Ausführungsbestimmun-

gen und unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vor-

gaben (namentlich der BW2 und der ASV) sowie der Praxis

der Aufsichtsbehörde ermittelt.

2 Für direkt gehaltene lmmobilien in einer Anlagegruppe erfolgt

die Schåitzung in der Regel nach der Discounted-Cashflow Me-

thode für Renditeliegenschaften soweit die Aufsichtsbehörde

im Sinne von Art. 41 Abs. 2 ASV nicht explizit etwas anderes

vorgibt. Die Nettoerträge (vor Steuern, Zinszahlungen, Ab-

schreibungen und Amortisationen) werden pro Liegenschaft in-

dividuell, in Abhängigkeit der jeweiligen Chancen und Risiken,

marktgerecht und risikoadjustiert diskontiert.

Artikel l l Sacheinlagen

1 Sacheinlagen sind nur zulåssig, wenn sie mit der Anlagestra-

tegie der jeweiligen Anlagegruppe vereinbar sind und die lnte-

ressen der übrigen Anleger durch die Entgegennahme von

Sacheinlagen nicht beeinträchtigt werden.

2 Fltr die Schätzungen der lmmobilien-Sacheinlage gilt Art.9.

Weichen die Bewertungen der beiden Schätzungsexperten

voneinander ab, gilt der tiefere Wert. Die Geschäftsführung er-

stellt einen Bericht über alle erfolgten lmmobilien-Sacheinla-

gen. Art, Ort, Preis und Bruttorendite bzw. zu erwartende Brut-

torendite der Sacheinlagen sind pro Objekt im Anhang aufzu-

führen,

3 Alle Sacheinlagen werden zuhanden der Revisionsstelle pro-

tokolliert. Die Revisionsstelle prüft die zeitgleiche Bewertung

der eingelieferten Sacheinlagen und der ausgegebenen An-

sprüche. Bei lmmobilien-Sacheinlagen prrlft die Revisions-

stelle zudem die gewählte Schätzungsmethode und die Art der

Ermittlung und die Angemessenheit des Preises. Die Revisi-

onsstelle beståt¡gt im Revisionsbericht das ordnungsgemässe

Vorgehen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Art.

20 Abs. 2 und 3 und Art. 41 Abs. 4 ASV.

IV ANSPRÜCHE DER ANLEGER

Artikel 12 Allgemeines

1 An den einzelnen Anlagegruppen des Anlagevermögens be-

stehen nennwertlose Ansprüche der Anleger. Die Verurkun-

dung in Wertpapierform ist ausgeschlossen.

2 Die Geschäftsführung ist berechtigt, die bestehenden Ansprü-

che zu zerlegen oder mit Zustimmung der betroffenen Anleger

zu vereinigen.

3 Die Abtretung von Ansprüchen ist nur an andere Anleger und

mit Zustimmung der Geschäftsführung zulåssig. Die Ge-

schäftsführung kann die Zustimmung ohne Angabe von Grün-

den venveigern.
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4 Die Geschäftsführung kann von Anlegern zurückgenommene 2

Ansprüche sogleich an andere Anleger der Stiftung weiterplat-

zieren.

5 Die Geschäftsführung führt das Verzeichnis der Ansprüche, in

welches die Anleger mit Namen, Adresse und der Anzahl ihrer 3

Ansprüche eingetragen werden. Sie führt zudem das Verzeich-

nis allfålliger Kapitalzusagen (vgl. Art. 15), in welches die An-

leger mit Namen, Adresse und dem Betrag der Kapitalzusage 4

eingetragen werden.

Artikel 13 lnhalt und Bewertung der Ansprüche

1 Der lnhalt des Anspruchs besteht im Recht des Anlegers auf

Teilnahme und Beschlussfassung an der Anlegerversammlung

sowie auf eine entsprechende Quote am Vermögen und am

Ertrag der Anlagegruppe, in die der Anleger investiert hat.

2 Bei der Erstemission bestimmt die Geschäftsführung den Preis

eines Anspruchs.

3 Nach der Erstemission bemisst sich der Wert (lnventarwert) ei-

nes Anspruchs nach dem jeweiligen Nettovermögen der betref-

fenden Anlagegruppe am Bewertungsstichtag, geteilt durch die

Anzahl der bei dieser Anlagegruppe bestehenden Ansprüche.

4 Das NettovermÖgen besteht aus dem Verkehrswert der Anla-

gen zuzüglich allfålliger Erträge und Zinsen abzüglich allerVer-

bindlichkeiten und der geschätzten Liquidationssteuern und -

kosten.

5 Der Verkehrswert der Anlagen bemisst sich a) bei kotierten so-

wie anderen an einem geregelten, dem Publikum offen stehen-

den Markt gehandelten Anlagen nach dem aktuellen Kurswert;

b) bei Hypothekaranlagen nach dem Nominalwert der Forde-

rungen unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsen und Kre-

ditrisiken; c) bei Anlagen ohne aktuellen Kurswert nach dem

Preis, der bei einem sorgfältigen Verkauf erzielt würde; d) bei

lmmobilien nach der letzten, durch den unabhångigen Schät-

zungsexperten vorgenommenen Schätzung. Der Stiftungsrat

kann jedezeit eine Neuschätzung einzelner oder aller lmmobi-

lien vornehmen lassen. Bei ersichtlichen wesentlichen Ande-

rungen seit der letzten Schätzung von lmmobilien hat eine sol-

che vor lnventarwertberechnung zu erfolgen.

6 Das Nettovermögen und der lnventarwert eines Anspruchs

werden mindestens auf Ende des Geschäftsjahres sowie auf

jeden Tag hin berechnet, aufwelchen Ansprüche ausgegeben

oder zurr¡ckgenommen werden.

Artikel 14 Ausgabe von Ansprüchen, Einlagen

1 Die Geschäftsführung beschliesst über die Ausgabe von An-

sprüchen (Emissionen) sowie über die entsprechenden Moda-

litäten. Den bisherigen Anlegern steht dabei ein Vorwegzeich-

nungsrecht im Verhåltnis ihrer bisherigen Beteiligung zu. Be-

teiligt sich ein Anleger nicht oder nicht vollumfänglich an der

Emission, so können die nicht übernommenen Ansprüche den

übrigen Anlegern nach Massgabe ihrer Beteiligung angeboten

werden.

Die Geschäftsführung ist berechtigt, zur Aufnahme neuer An-

leger im Zusammenhang mit Sacheinlagen oder Kapitalzusa-

gen das Vonrvegzeichnungsrecht zu beschränken oder aufzu-

heþen.

Die Geschäfisftihrung bestimmt die Art und Modalitåten der

Liberierung. Zulåssig sind Einlagen in Geld oder durch Sach-

einlagen gemåss Art. 11.

Der Ausgabepreis entspricht mindestens dem lnventarwert je

Anspruch, zuzüglich einer Ausgabekommission, welche vom

Stiftungsrat festgelegt wird. Ein Teil der Ausgabekommission

kann für die Bezahlung von Vertriebskommissionen an Dritte

venrvendet werden.

Für die Durchführung der Ausgabe von Ansprüchen und die

Vornahme der damit allenfalls zusammenhångenden Publika-

tionen ist die Geschåftsfijhrung zuståndig. Sie entscheidet da-

bei auch über die Zuteilungsmethode bei Übezeichnungen.

ArtikellS Kapitalzusagen

I Die Geschäftsführung kann im Hinblick auf den Enruerb von An-

sprüchen Kapitalzusagen zu jedem Zeitpunkt und in beliebiger

fester Höhe entgegennehmen.

2 Kapitalzusagen enthalten das unwiderrufliche und unbedingte

Versprechen, auf erstes Verlangen der Geschäft sfü h ru n g ( Ka-

pitalabruf) einen oder mehrere Ansprüche bis zum Betrag der

Kapitalzusage gegen Einlage in Geld oder im Einverständnis

mit der Geschäftsführung als,Sacheinlage zu liberieren. Der

Ausgabepreis eines Anspruchs wird in Anwendung von Art. 14

Abs. 4 und Abs. 5 ermittelt.

3 Die Geschåftsführung ist in der Entgegennahme und im Abruf

von Kapitalzusagen vollkommen frei. Es besteht kein Anspruch

auf vollständigen oder teilweisen Abruf einer Kapitalzusage.

Der Abruf von Kapitalzusagen kann in einer oder mehreren

Tranchen erfolgen. Die Kapitalzusage gilt für 24 Monate ab

Eingang der Mitteilung bei der Stiftung.

4 Anleger, deren Kapitalzusage noch nicht vollständig abgerufen

worden ist, haben ein Recht auf proportionale Teilnahme an

jedem Kapitalabruf im Verhältnis zu den von anderen Anlegern

noch nicht abgerufenen Kapitalzusagen. Vorbehalten bleibt

Abs.7.

5 Für Kapitalabrufe im Rahmen getätigter Kapitalzusagen ist

eine Zahlungsfrist von mindestens 10 Tagen einzuråumen,

nach deren Ablauf der säumige Anleger in Verzug gerät. lm

Verzugsfall ist ein Vezugszins zu bezahlen, wobei der Zins-

satz als Libor plus 2% ermittelt wird, mindestens jedoch 2%

betrâgt. Der Veaug hält an, bis der Anleger nachträglich seine

Kapitalzusage leistet. Dauert der Vezug 30 Tage, so kann der

Stiftungsrat den Abruf annullieren.

6 lm Annullierungsfall erlÖschen das Recht und die Pflicht des

säumigen Anlegers auf Teilnahme am betroffenen Kapital-

abruf. Er bleibt jedoch zur Bezahlung der bis zur Annullierung

aufgelaufenen Vezugszinse sowie einer Konventionalstrafe in
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Höhe von 5% des annullierten Kapitalabrufes verpflichtet. Die

Geschäftsführung ist berechtigt, den annullierten Kapitalabruf

nach den Vorgaben von Abs. 4 den übrigen Anlegern zur Er-

füllung anzubieten. lm Übrigen behält sich die Stiftung vor, im

lnteresse der Anlagegruppe gegen säumige Schuldner vozu-
gehen. Dazu gehört die Möglichkeit, mit einem Abschlag die

Ansprüche des säumigen Anlegers zwangsweise zurückzu-

nehmen und/oder zusammen mit der offenen Kapitalzusage an

andere Anleger zu rlbertragen.

7 Das Recht des Anlegers auf Teilnahme am Kapitalabruf ge-

màss Abs. 4 wird ausnahmsweise eingeschränkt, wenn ein Ka-

pitalabruf dazu führen würde, dass der Rest der noch nicht ab-

gerufenen Kapitalzusage unter einem bestimmten Schwellen-

wert liegt. Der Schwellenwert wird von der Geschäftsführung

festgelegt und gilt für alle nach der Festlegung herausgegebe-

nen Kapitalabrufe. Die betroffenen Kapitalzusagen bis zur

Höhe des Schwellwertes werden bei der Beteiligung an Kapi-

talabrufen vorab berricksichtigt. Dartrber hinaus erfolgt die Be-

teiligung an Kapitalabrufen proportional.

Artikel 16 Rücknahme von Ansprüchen

I Ausser bei Anlagegruppen nach Abs. 2 können die Anleger

grundsåtzlich jederzeit mittels schriftlicher Mitteilung die Rück-

nahme und Auszahlung aller oder eines Teils ihrer Ansprüche

verlangen. Die Geschäftsführung ist für die Durchführung von

Rücknahmen verantwortlich.

2 Der Stiftungsrat ist berechtigt, Anlagegruppen mit wenig liqui-

den Anlagen bei deren Bildung zu befristen und für Rücknah-

men zu schliessen (geschlossene Anlagegruppen). Als wenig

liquide Anlagen gelten namentlich Anlagen von lmmobilien-An-

lagegruppen in Bauprojekte.

3 Bei Anlagegruppen, die nicht geschlossen sind und die direkt

in lmmobilien und in Hypothekaranlagen investieren, kann der

Stiftungsrat eine Kündigungsfrist von maximal 24 Monaten

festlegen. Der Rücknahmepreis entspricht dem am Ende der

Kündigungsfrist gültigen Rücknahmepreis. Wåhrend der Kün-

d igungsfrist bleiben alle Anlegerrechte bestehen.

4 Der Stiftungsrat ist berechtigt, bei der Gründung einer Anlage-

gruppe in begründeten Fällen eine Haltefrist von hÖchstens

fünf Jahren festzulegen.

5 Die Geschäftsführung ist berechtigt, bei Vorliegen ausseror-

dentlicher Umstände, insbesondere bei Liquiditåtsengpåssen

aufgrund schwer liquidierbarer Anlagen, die Rücknahme von

Ansprüchen aller oder einzelner Anlagegruppen für bis zu 24

Monate aufzuschieben. Wird die Rücknahme von Ansprüchen

aufgeschoben, so sind alle betroffenen Anleger sofort und un-

ter Angabe der Aufschubfrist darüber zu informieren. Während

der Aufschubfrist bleiben sämtliche Rechte der Anleger beste-

hen.

6 Der Rücknahmepreis entspricht dem lnventanrvert pro An-

spruch zum Rucknahmezeitpunkt abzüglich Spesen und Abga-

ben, die aus der Devestition von Anlagen infolge Rücknahme

von Ansprüchen durchschnittlich entstehen.

ArtikellT Thesaurierung,Ausschüttung

I Die jährlichen Nettoertråge der Anlagegruppen werden grund-

sätzlich nicht an die Anleger ausgeschüttet, sondern dem Ka-

pital zugeschlagen (Thesaurierung) und laufend reinvestiert.

2 Die Geschåftsführung kann festlegen, dass in einzelnen Anla-

gegruppen der jährliche Nettoertrag nach Massgabe der An-

sprüche an die Anleger ausgeschüttet wird.

3 Werden Erträge ausgeschüttet, so legt die Geschäftsführung

die Höhe der Ausschüttung fest, wobe¡ es lhr freisteht, zusätz-

lich zum Nettoertrag auch einen Anteil des Kapitalwertes aus-

zuzahlen.

Artikel 18 lnformations- und Auskunftsrechte

1 Berichte und Rechnungen (Jahres-, Semester- und gegebe-

nenfalls Quartalsberichte und Rechnungen) sind nach ihrem

Erscheinen den Anlegern unaufgefordert physisch (Papier-

form) oder in elektronischer Form (beispielsweise auf einer

Homepage) zugånglich zu machen.

2 Ðie Berichte und die Rechnungslegung haben inhaltlich den

Mindestanforderungen der einschlägigen Gesetzgebung (na-

mentlich BW2, ASV und FER 26) bzw. der Praxis der Auf-

sichtsbehörde zu genügen.

3 Anderúngen oder Ergänzungen der Stiftungssatzungen sind

den Anlegern unaufgefordert mitzuteilen und physisch (Papier-

form) oder in elektronischer Form (beispielsweise auf einer

Homepage) zugänglich zu machen.

4 Die Anleger sind berechtigt, vom Stiftungsrat jedezeit Aus-

kunft über die Geschäftsführung zu verlangen, wobei das Aus-

kunftsrecht betreffend einzelner Anlagegruppen das Halten
'von Ansprúchen an den entsprechenden Anlagegruppen vo-

raussetzt. Der Stiftungsrat ist namentlich gehalten, die Anleger

auf Ersuchen über die Buchführung, Käufe, Verkäufe und an-

dere realisierte Transaktionen zu informieren. lm Falle der Ge-

fährdung schutzwürdiger lnteressen oder Geschäftsgeheim-

nisse kann die Auskunftserteilung und die Einsichtnahme ver-

weigert werden.

5 Soweit Anlegern Auskunft erteilt oder Einsicht gewåhrt wird,

haben sie über die erhaltenen lnformationen das Geheimnis zu

wahren.

V VERSCHIEDENES

Artikell9 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr endet jeweils auf den 30. September
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Artikel 20 Wahrung der lnteressen der Anleger

Sämtliche mit der Ffrhrung und Kontrolle der Stiftung betrauten

Personen haben ausschliesslich die lnteressen der Anleger zu

wahren.

Zug, 30. September 2020

Fundamenta Group lnvestment Foundation

Dr. Wolf S
Präsident

Kuster
Stiftungsrats itglied des Stiftungsrats, Geschäftsführer
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